Allgemeine Geschaftsbedingungen

Stand: Marz 2009

1. Geltungsbereich

Die nachstehenden allgemeinen Geschéftsbedingungen gelten fur alle Geschaftsbeziehungen zwischen unserem
Unternehmen und dem Kunden.

2. Verbrauchergeschafte

Verbrauchergeschéft im Sinne dieser allgemeinen Geschaftsbedingungen ist ein Rechtsgeschaft mit einem Kunden, fur
den das Geschaft nicht zum Betrieb seines Unternehmen gehort (8 1 KSchG)

3. Abweichende Bedingungen

Sofern es sich bei dem zugrundeliegenden Geschaft nicht um ein Verbrauchergeschéft handelt, missen vom
schriftlichen Vertragsinhalt abweichende Bedingungen (Vertragsbestandteile) in schriftlicher Form, zumindest jedoch in
Form schriftlicher Auftragsbestatigungen vorliegen, um rechtswirksam zu sein.

4. Zusagen von Mitarbeitern

Wenn unser Unternehmen auch nach dem Konsumentenschutzgesetz Zusagen von Mitarbeitern unseres Unternehmens
binden kénnen, wird im Interesse einer klaglosen Geschaftsabwicklung darauf aufmerksam gemacht, dass es
Mitarbeitern unseres Unternehmens verboten ist, von diesen Bedingungen abweichende Zusagen zu machen.

5. Kostenvoranschlage

Sofern es sich bei dem zugrundeliegenden Geschéaft nicht um ein Verbrauchergeschéft handelt und nichts anderes
schriftlich vereinbart wurde, ist ein Kostenvoranschlag grundsatzlich schriftlich, unverbindlich und entgeltlich. Dieses
Entgelt wird bei Auftragserteilung von der Auftragssumme in Abzug gebracht.

Einfache mundliche Kostenschatzungen sind unverbindlich und unentgeltlich.

6. Geistiges Eigentum

Plane, Skizzen und sonstige technische Unterlagen sowie Prospekte, Kataloge, Muster und Ahnliches bleiben geistiges
Eigentum unseres Unternehmens. Jede Verwertung, Vervielfaltigung bedarf der ausdricklichen Zustimmung unseres
Unternehmens. Bei ihrer Verwendung ohne Zustimmung ist unser Unternehmen zur Geltendmachung einer
Abstandsgebiihr von 25 Prozent der Voranschlagssumme berechtigt.

7. Offerte

Sofern es sich bei dem zugrundeliegenden Geschaft nicht um ein Verbrauchergeschéft handelt, sind Offerte nur dann
verbindlich, wenn sie schriftlich sind.

8. Annahme des Offertes

Ein Vertrag kommt mit Annahme des Offertes durch den Kunden zustande. Die Annahme eines von unserem
Unternehmen erstellten Offertes ist grundséatzlich nur hinsichtlich der gesamten angebotenen Leistung moglich. Sofern
es sich bei dem zugrundeliegenden Geschaft nicht um ein Verbrauchergeschaft handelt, bedirfen Abweichungen
hievon der Schriftform. Einvernehmlich als offen vereinbarte Teile des Auftrages sind in der Auftragsbestatigung
festzulegen.

9. RuUcktrittsrecht

Ein Kunde kann nur dann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurucktreten, wenn

L es sich bei dem zugrundeliegenden Geschaft um ein Verbrauchergeschaft handelt,

L der Kunde seine Vertragserklarung weder in den von unserem Unternehmen fur seine geschéftlichen Zwecke
dauernd benutzten Raumen noch bei einem von diesem dafiir auf einer Messe oder einem Markt benutzten Stand
abgegeben hat,

L der Kunde nicht selbst die geschaftliche Verbindung zwecks SchlieBung dieses Vertrages angebahnt hat, und

L dem Zustandekommen dieses Vertrages keine Besprechungen vorangegangen sind.

Dieser Rucktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche erklart werden; die
Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde an den Kunden, die zumindest den Namen und die Anschrift unseres
Unternehmens sowie eine Belehrung uUber das Rucktrittsrecht enthalt, frihestens jedoch mit dem Zustandekommen
des Vertrages zu laufen. Wurde der Kunde nicht schriftlich Gber sein Rucktrittsrecht informiert, so erlischt das
Rucktrittsrecht spatestens einen Monat nach der vollstédndigen Vertragserfullung durch beide Vertragspartner.

Der Rucktritt muss schriftlich erklart werden.
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10. Stornogebuhren

Bei einem Storno des Kunden ist unser Unternehmen berechtigt, unbeschadet der Geltendmachung eines daruber
hinausgehenden Schadensersatzes bzw. Entgeltes gemall 8 1168 ABGB eine Stornogebihr von 10 Prozent, bei
Sonderanfertigung nach Beginn der Herstellungsarbeiten von 30 Prozent der Auftragssumme zu verlangen.

Im Falle eines rechtzeitigen schriftlichen Vertragsriucktrittes nach § 3 KSchG (siehe Punkt 9.) sind Spesen nach
MafRgabe von 8 4 KSchG vom Kunden zu bezahlen.

11. Preisanderungen

Mit den angegebenen Preisen bleibt unser Unternehmen dem Kunden zwei Monate lang ab Vertragsabschluss bzw. ab
Offertannahme im Wort (ausgenommen der Fall einer gesonderten Preiserh6hungsabsprache). Liegen zwischen
Vertragsabschluss und Lieferungsausfuhrung mehr als zwei Monate, so ist unser Unternehmen berechtigt,
zwischenzeitig eingetretene Preiserhdhungen, die durch kollektivvertragliche Lohnerhdhungen im Tischlerhandwerk
oder durch andere zur Leistungserstellung notwendige Kosten wie jene fur Material, Energie, Transporte,
Fremdarbeiten, Finanzierung etc. erfolgten, entsprechend zu tiberwalzen. Im Gegenzug werden Preissenkungen dieser
Faktoren an den Kunden weitergegeben.

12. Vom Kunden beigestellte Waren

Unser Unternehmen ist berechtigt, fir vom Kunden beigestelltes Material einen Betrag von 10 Prozent des eigenen
Verkaufspreises oder jenes Verkaufspreises gleichartiger Waren in Rechnung zu stellen.

13. Kostenerhéhungen

Offerte und Kostenvoranschlage werden nach bestem Fachwissen erstattet; auf auftragsspezifische Umstande, die
aulerhalb der Erkennbarkeit unseres Unternehmens liegen, kann kein Bedacht genommen werden. Sollte sich bei
Auftragsdurchfihrung die Notwendigkeit weiterer Arbeiten bzw. Kostenerhbhungen mit mehr als 15 Prozent des
Auftragwertes ergeben, so wird unser Unternehmen den Kunden unverziglich verstandigen. Sollte der Kunde binnen
einer Woche keine Entscheidung betreffend die Fortsetzung der unterbrochenen Arbeiten treffen bzw. die
Kostensteigerungen nicht akzeptieren, behélt sich unser Unternehmen vor, die erbrachte Teilleistung in Rechnung zu
stellen und vom Vertrag zuriickzutreten.

14. Reparaturen

Unser Unternehmen hat den Kunden auf die Unwirtschaftlichkeit einer Reparatur dann aufmerksam zu machen, wenn
der Kunde nicht ausdricklich auf Wiederherstellung um jeden Preis besteht. Erweist sich erst im Zuge der
Durchfuhrung der Reparatur und ohne das dies unserem Unternehmen aufgrund dessen Fachwissens bei
VertragsabschluR erkennbar war, dass die Sache zur Wiederherstellung ungeeignet ist, so hat unser Unternehmen dies
dem Kunden unverzuglich mitzuteilen. Der Kunde hat in diesem Fall die bis dahin aufgelaufenen Kosten bzw. wenn er
darauf besteht und dies technisch noch maoglich ist, die Kosten fir den Zusammenbau zerlegter Sachen zu bezahlen.

15. Holz und Holzarten

Holz ist ein Naturprodukt. Farbton und Furnierbild (Maserung) kénnen ein wenig von einander abweichen. Geringfligige
Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Bautischlerarbeiten sind in Fichte bzw. Tanne oder Kiefer zu verstehen, wenn nicht andere Holzarten vereinbart
werden.

16. Geringfugige Leistungsanderungen

Anderungen gegeniiber der vereinbarten Leistung bzw. Abweichungen sind dem Kunden zumutbar, wenn sie
geringfugig und sachlich gerechtfertigt sind. Als sachlich gerechtfertigt gelten insbesondere werkstoffbedingte
Veradnderungen, z.B. bei MaRRen, Farben, Holz- und Furnierbild, Maserung und Struktur u. a..

17. MaBangaben durch den Kunden

Werden vom Kunden Pléne beigestellt oder Mallangaben gemacht, so haftet er fur deren Richtigkeit, sofern nicht ihre
Unrichtigkeit offenkundig ist oder sofern nicht Naturmaf vereinbart worden ist. Erweist sich eine Anweisung des
Kunden als unrichtig, so hat unser Unternehmen den Kunden davon sofort zu verstandigen und ihn um entsprechende
Weisung zu ersuchen. Die bis dahin aufgelaufenen Kosten treffen den Kunden. Langt die Weisung nicht bzw. nicht in
angemessener Frist ein, so treffen den Kunden die Verzugsfolgen.

18. Montage

Grundséatzlich gelten ab Werk zu liefernde Erzeugnisse als ohne Montage bestellt. Eine in Auftrag gegebene Montage
wird nach Regiestunden gegen Nachweis berechnet. Verlangte Mehrarbeit, Uberstunden, Nachtstunden und andere
betriebliche Mehrkosten sind nach kollektivvertraglichem oder gesetzlichem Zuschlag separat zu bezahlen.

19. Mitwirkungspflicht des Kunden

Zur Leistungsausfuhrung ist unser Unternehmen erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen Verpflichtungen,
die zur Ausfuhrung erforderlich sind, nachgekommen ist, insbesondere alle technischen und vertragsrechtlichen
Einzelheiten erfullt hat. Das Vertragen und Versetzen von Tir- und Fensterstdcken u. &., eventuelle Maurerarbeiten,
allenfalls erforderliche Geriste sind vom Kunden bei- bzw. aufzustellen, wenn sie nicht ausdricklich als im Preis
eingeschlossen angefuhrt werden. Ebenso ist der erforderliche Licht- und Kraftstrom vom Kunden beizustellen. Der
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Tischler ist nicht berechtigt Arbeiten, die Uber seinen Gewerberechtsumfang hinausgehen, vorzunehmen (z.B. sind
Gas-, Wasser- und Stromanschlisse durch die dazu berechtigten Gewerbetreibenden vorzunehmen).

20. Verkehr mit Behérden und Dritten

Erforderliche Bewilligungen Dritter, Meldungen an Behérden, Einholung von Genehmigungen hat der Kunde auf seine
Kosten zu veranlassen.

21. Erfullungsort

Sofern kein bestimmter Lieferort vereinbart ist (siehe z.B. Punkt 22.), ist der Erfullungsort der Sitz unseres
Unternehmens. Bei Verbrauchergeschéften wird damit kein eigener Gerichtsstand begrindet.

22. Versendung

Falls eine Lieferung ,,ab Werk* vereinbart ist, der Kunde aber die Beférderung des vertragsgegenstandlichen Werks in
seinem Namen und an seine Rechnung an einen bestimmten Ort wiinscht, so hat er die Beférderungsart zu
bestimmen. Mangels besonderen Auftrages ist eine Beférderung mit Bahn, Post, Spediteur oder mit einem Frachter
anzunehmen. Unser Unternehmen hat ab Ubergabe an Letztere seiner Lieferverpflichtung entsprochen und hat, sofern
es sich bei dem zugrundeliegenden Geschaft nicht um ein Verbrauchergeschaft handelt,
Gewadhrleistungsverpflichtungen nur noch am Ort der Ubergabe an den Beforderer zu erbringen.

Wenn eine Lieferung mit dem LKW durchgefiuhrt wird, vorwiegend bei Handelsware wie Fenster, Turen und Bdden,
muss der Kunde fur das erforderliche Entladepersonal sorgen.

23. Liefertermine, Annahmeverzug

Soweit nicht ausnahmsweise Fixtermine vereinbart wurden, gelten die bedungenen Liefertermine als voraussichtliche
Termine. Spatestens 14 Tage vor dem voraussichtlichen Liefertermin ist mit dem Kunden der tatsachliche Liefertermin
zu vereinbaren. Ist der Kunde zu diesem Termin nicht anwesend oder hat er fur die Durchfihrung der Lieferung nicht
die entsprechenden MalRnahmen bzw. Vorbereitungen getroffen, so geréat der Kunde in Annahmeverzug. Mit diesem
Zeitpunkt gehen alle Risken und Kosten, wie z.B. Bankspesen, Transportkosten, Lagerkosten zu angemessenen
Preisen zu Lasten des Kunden. Dies gilt auch bei Teillieferung.

24. Teillieferungen

Der Kunde ist verpflichtet, soweit dies zumutbar ist und nicht Gesamtlieferung vereinbart war, Teillieferungen
anzunehmen.

25. Lieferverzug

Wird ein vereinbarter Liefertermin von unserem Unternehmen um mehr als zwei Wochen Uberschritten, so hat der
Kunde unserem Unternehmen eine angemessene Nachfrist von mindestens zwei Wochen zu setzen. Der Kunde kann
erst nach Ablauf der Frist schriftlich vom Vertrag zuricktreten. Durch Lieferverzug verursachte
Schadenersatzanspruche des Kunden kdnnen nur dann geltend gemacht werden, falls bei unserem Unternehmen
zumindest grobes Verschulden vorlag.

26. Gefahrenubergang

Alle Gefahren, auch die des zufélligen Untergangs, gehen im Zeitpunkt der Erfillung auf den Kunden tber
(Gefahrenubergang). Als Zeitpunkt der Erfullung gilt bei Lieferungen ab Werk der Erhalt der Nachricht der
Versandbereitschaft zuztglich einer angemessenen Abholfrist von hochstens zwei Wochen, in den anderen Féllen der
Ubergang der Verfiigungsmacht.

27. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten und montierten Artikel bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum unseres Unternehmens. Bei
Zahlungsverzug des Kunden ist unser Unternehmen berechtigt, die in seinem Vorbehaltseigentum stehenden
Gegenstande zuruckzunehmen, ohne dass dies einem Vertragsrucktritt gleichzusetzen ist.

28. Verfugung und Zugriff auf Vorbehaltseigentum

Dem Kunden ist eine Verpfandung oder sonstige rechtliche Verfugung uber das Vorbehaltseigentum ohne Zustimmung
unseres Unternehmens untersagt.

Zugriffe Dritter auf das Vorbehaltseigentum (Pfandung oder sonstige gerichtliche oder behdrdliche Verfigungen usw.)
sind unserem Unternehmen sofort zu melden. Der Kunde hat alle Manahmen zu ergreifen, um den Zugriff zu
beseitigen. Er hat die damit verbundenen Kosten zu tragen und hat unser Unternehmen schad- und klaglos zu halten,
soweit er diese Zugriffe Dritter verursacht hat.

29. Versicherung von Vorbehaltseigentum

Bei Betragen mit einem Rechnungsbetrag tber € 5.000,00 und einem Zahlungsziel von mehr als 50 Tagen ist der
Kunde fur die Dauer des Eigentumsvorbehaltes verpflichtet, das Vorbehaltseigentum in Hohe des Rechnungsbetrages
gegen alle Gefahren zum Neuwert zu versichern. Die zukiinftigen Anspriiche gegen den Versicherer sind bereits jetzt
an unser Unternehmen abgetreten.
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30. Zahlungsziel

30 Prozent der Auftragssumme sind bei Erhalt der Auftragbestatigung fallig; eine allféllig zugesagte Lieferfrist beginnt
erst mit dem Auszahlungstag zu laufen. Weitere 30 Prozent der Auftragssumme sind bei Versandbereitschaft fallig.
Falls der Kunde dieser Pflicht nicht nachkommt, ist unser Unternehmen berechtigt, die Anlieferung zurtickzuhalten. Der
Rest ist fallig bei Ubergabe und Rechnungslegung. Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind gelegte Rechnungen
unverzuglich ohne Abzug von Skonto fallig.

31. Zahlungsverweigerung

Der Kunde kann nur dann seine Zahlung verweigern, wenn unser Unternehmen die Lieferung nicht vertragsmagig
erbracht hat oder ihre Erbringung durch die schlechten Vermégensverhaltnisse, die dem Kunden zur Zeit der
VertragsschlieBung nicht bekannt waren bzw. nicht bekannt sein mussten, geféhrdet ist. Bietet aber unser
Unternehmen eine ausreichende Sicherstellung, so ist auch in diesen Fallen die Zahlung uneingeschrankt zu den
vereinbarten Terminen zu leisten.

Sofern es sich bei dem zugrundeliegenden Geschaft nicht um ein Verbrauchergeschaft handelt, berechtigen
gerechtfertigte Reklamationen nur die Zurtickhaltung eines verhaltnisméafRigen Teiles des Rechnungsbetrages.

32. Zahlung

Die Zahlung hat grundsétzlich bar, ohne Abzug, zu erfolgen. Bei Zahlung mit Wechsel, Scheck und Ahnlichem wird die
Forderung unseres Unternehmens erst mit deren Einlosung getilgt; gewohnliche Bankspesen gehen zu Lasten des
Kunden.

33. Mahn- und Inkassospesen

Der Kunde verpflichtet sich fur den Fall des Verzuges mit seinen vertraglichen Verpflichtungen unserem Unternehmen
die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen. Im speziellen
verpflichtet sich der Kunde, maximal die Vergutungen des eingeschalteten Inkassoinstitutes zu ersetzen, die sich aus
der Verordnung des Bundesministers fir wirtschaftliche Angelegenheiten Uber die Hochstsatze der Inkassoinstitute
gebuhrenden Vergutungen ergeben. Ferner verpflichtet sich der Kunde pro erfolgte Mahnung einen Betrag von € 12
sowie fur die Evidenzhaltung des Schuldverhéltnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von € 4 zu bezahlen.

34. Verzugszinsen

Bei — auch unverschuldetem - Zahlungsverzug wird als Ersatz fur die unserem Unternehmen auflaufenden
Kreditspesen vorbehaltlich der Geltendmachung eines allfalligen dartber hinaus gehenden Schadens ein Zinssatz von 8
Prozentpunkten tUber dem jeweils geltenden Basiszinssatz der Europaischen Zentralbank berechnet.

35. Widmung von Zahlungen

Ungewidmete Zahlungen werden zuerst auf allfallige Kosten (insbesondere gemaf Punkt 33.), dann auf Zinsen
(insbesondere gemalf Punkt 34.) und schliel3lich auf die Hauptforderung angerechnet.

36. Terminsverlust

Kommt der Kunde seinen Zahlungen und Versicherungspflichten nicht nach, stellt er seine Zahlungen ein oder wird
Uber sein Vermogen der Konkurs oder Ausgleich eroffnet, so wird die gesamte Restschuld fallig.

Bei Verbrauchergeschaften gilt dies nur, wenn unser Unternehmen selbst seine Leistungen bereits erbracht hat,
zumindest eine ruckstandige Leistung des Kunden seit mindestens sechs Wochen fallig ist sowie unser Unternehmen
den Kunden unter Androhung des Terminsverlustes und unter Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen
erfolglos gemahnt hat.

37. Aufrechnung von Gegenforderungen

Der Kunde kann mit eigenen Forderungen gegen Forderungen unseres Unternehmens nur dann aufrechnen, wenn
seine Gegenforderung in einem rechtlichen Zusammenhang mit seiner Verbindlichkeit steht, von unserem
Unternehmen anerkannt wurde oder gerichtlich festgestellt wurde, oder im Falle der Zahlungsunfahigkeit unseres
Unternehmens.

38. Gewaéhrleistung

Bei Verbrauchergeschéften gelten die gesetzlichen Gewéhrleistungsbestimmungen. Bei den Ubrigen Geschéaften gelten

folgende Abweichungen:

L Festgestellte oder feststellbare Mangel sind unverziglich unserem Unternehmen anzuzeigen, andernfalls Ge-
waéhrleistungs- und die anderen in 8 377 UGB genannten Anspriche nicht mehr geltend gemacht werden kénnen.

L Sind die vom Mangel betroffenen Teile von jemand anderen als unserem Unternehmen veréandert worden, es sei
denn, bei Notreparaturen oder bei Verzug unseres Unternehmens mit der Verbesserung, so sind die Anspriche
des Kunden aus der Gewahrleistung erloschen.

L Die Gewahrleistungsfrist betragt sechs Monate fur bewegliche Sachen und 18 Monate fur unbewegliche.

L  Das Vorliegen eines Mangels im Ubergabezeitpunkt hat entgegen der Vermutungsregel des § 924 ABGB der Kunde
zu beweisen.

L Unser Unternehmen hat die Wahl zwischen Verbesserung und Austausch der Sache.

L FUr von uns gelieferte Handelsware, wie Fenster, Turen und Boéden, gewahren wir jene Garantie Uber das
gesetzliche Gewahrleistungsrecht hinaus, welche wir von den produzierenden Firmen erhalten.

L Keine Haftung ubernehmen wir fur unsachgeméaRe bzw. nicht erfolgte Pflege unserer Produkte.
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39. Verschleil3teile
Verschleil3teile haben nur die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Lebensdauer.

40. Eigenschaften des Liefergegenstandes

Sofern es sich bei dem zugrundeliegenden Geschaft um kein Verbrauchergeschéft handelt, gilt als vereinbart, dass der
Liefergegenstand nur jene Sicherheit bietet, die auf Grund von ONormen, Bedienungsanleitungen, Vorschriften tiber
die Behandlung des Liefergegenstandes (z.B. Gebrauchs- oder Pflege-Anleitung) und erforderliche Wartung,
insbesondere im Hinblick auf die vorgeschriebenen Uberpriifungen, und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet
werden kann.

41. Termin zur Verbesserung bzw. Austausch

Termine betreffend den Austausch und die Verbesserung sind im Einzelfall zu vereinbaren. Sollte der Kunde bei diesem
Termin dennoch nicht anwesend sein oder erschwert er durch eigenméchtiges Handeln Verbesserung und Austausch
bzw. macht dies unmoéglich, so ist fur jeden weiteren Verbesserungsversuch vom Kunden angemessenes Entgelt zu
leisten.

42. Haftung fur Schaden

Unser Unternehmen haftet nur fir Schaden, die durch grobes Verschulden oder Vorsatz entstanden sind. Bei
Verbrauchergeschéften gilt diese Haftungsbeschrankung nicht fur Personenschaden und fir Schaden an einer Sache,
die zur Bearbeitung tibernommen wurde.

Produkthaftungsanspriiche, die aus anderen Bestimmungen als dem Produkthaftungsgesetz abgeleitet werden
koénnten, werden ausgeschlossen.

43. Adressanderungen

Die Vertragspartner haben Adressanderungen einander unverziglich mitzuteilen. Unterlaft ein Teil dies, so gilt dessen
zuletzt bekannte Adresse fur alle Zustellungen. Aufwendungen zur Adressermittlung tragt der saumige Teil.

44. Gerichtsstand

Fur Streitigkeiten aus dem Vertragsverhaltnis, dem diese allgemeinen Geschaftsbedingungen zugrunde liegen, wird als
Gerichtsstand das zustandige Gericht fur den (Haupt-) Sitz unseres Unternehmens vereinbart.

Bei Verbrauchergeschéaften gilt dies nur, sofern der Kunde zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses im Sprengel dieses
Gerichtes seinen Wohnsitz, seinen gewdhnlichen Aufenthalt oder seinen Beschéftigungsort hatte.

45. Salvatorische Klausel

Bei Nichtigkeit einzelner Bestimmungen der vorliegenden "Allgemeinen Geschéaftbedingungen der Tischler" behalten
alle anderen ihre Gultigkeit.

AGB Stand: Méarz 2009 -5- Stiegen- u. Wohnwerkstatt Josef Lesky



	1. Geltungsbereich
	2. Verbrauchergeschäfte
	3. Abweichende Bedingungen
	4. Zusagen von Mitarbeitern
	5. Kostenvoranschläge
	6. Geistiges Eigentum 
	7. Offerte
	8. Annahme des Offertes
	9. Rücktrittsrecht
	10. Stornogebühren
	11. Preisänderungen 
	12. Vom Kunden beigestellte Waren 
	13. Kostenerhöhungen
	14. Reparaturen
	15. Holz und Holzarten
	16. Geringfügige Leistungsänderungen
	17. Maßangaben durch den Kunden
	18. Montage
	19. Mitwirkungspflicht des Kunden
	20. Verkehr mit Behörden und Dritten
	21. Erfüllungsort
	22. Versendung
	23. Liefertermine, Annahmeverzug
	24. Teillieferungen
	25. Lieferverzug
	26. Gefahrenübergang
	27. Eigentumsvorbehalt
	28. Verfügung und Zugriff auf Vorbehaltseigentum
	29. Versicherung von Vorbehaltseigentum
	30. Zahlungsziel
	31. Zahlungsverweigerung
	32. Zahlung
	33. Mahn- und Inkassospesen 
	34. Verzugszinsen 
	35. Widmung von Zahlungen
	36. Terminsverlust
	37. Aufrechnung von Gegenforderungen
	38. Gewährleistung
	39. Verschleißteile
	40. Eigenschaften des Liefergegenstandes
	41. Termin zur Verbesserung bzw. Austausch
	42. Haftung für Schäden
	43. Adressänderungen
	44. Gerichtsstand
	45. Salvatorische Klausel

